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Fusariumbekämpfung  
bei pflugloser Bodenbearbeitung
Weizen, aber auch Triticale, Durum und Hafer sind durch Ährenfusariumbefall gefährdet. 
Körnermais gilt hinsichtlich einer Fusariuminfektion insbesondere bei pfluglos bearbeite-
ten Flächen als Risikovorfrucht. Die von Pilzen verursachten Ährenfusariosen vermindern 
infolge der Mykotoxinbelastung erheblich die Futter- und Lebensmittelqualität. Erkrankte 
Partien haben zudem einen erhöhten Schmachtkornanteil, ein geringeres Tausendkorn-
gewicht und niedrigere Fallzahlen und Sedimentationswerte.
In einem neu erstellten Merkblatt informiert die Mehrländer-Arbeitsgruppe Mykotoxine 
der amtlichen Pflanzenschutzdienste der Bundesländer über die Minderung von Ähren-
fusariosen und Mykotoxinen bei pflugloser Bodenbearbeitung. Insbesondere wird der 
Einfluss der Witterung, der Fruchtfolge und der Sortenwahl erläutert. Zur Minimierung 
des Fusariumbefalls werden rottefördernde Maßnahmen beschrieben und auf den Fungi-
zideinsatz als letzte mögliche Maßnahme im Pflanzenbestand eingegangen. 
Zu den wirksamsten infektionsmindernden Maßnahmen zählen der Anbau gering an-
fälliger Getreidesorten sowie die gezielte Rotteförderung von Maisresten. Wirksam ist 
die Zerkleinerung nach der Ernte durch Mulchereinsatz und Einmischung in den um-
setzungsaktivsten Bodenbereich bis 10 cm Tiefe vor der Weizenaussaat. Bei Witterungs-
bedingungen mit hohem Befallsrisiko können durch eine Fungizidbehandlung in der 
Weizenblüte zum optimalen Behandlungszeitpunkt der Fusariumbefall und der Mykoto-
xingehalt zusätzlich gesenkt werden.

Das Merkblatt und weitere Informationen unter:   
http://www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft/11919.htm 

Nachhaltigkeitsverordnung:  
Zertifizierung von Biomasse
Zur Herstellung von Biokraftstoffen und zur Erzeugung von Strom aus flüssiger Bio-
masse darf künftig nur noch Biomasse eingesetzt werden, die nachweislich nachhaltig 
hergestellt wurde. Damit soll sichergestellt werden, dass bei der Biomasseerzeugung und  
-verwendung Mindestanforderungen insbesondere des Klima-, Umwelt- und Natur-
schutzes erfüllt werden. 

Die Forderung einer nachhaltigen Erzeugung gilt sowohl für Biomasse aus Deutschland 
als auch aus anderen Staaten, sofern eine Anrechnung auf die Biokraftstoffquote bzw. 
eine steuerliche Ermäßigung oder Vergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) in Deutschland erfolgen soll. Der Nachweis erfolgt mit Hilfe von Zertifizierungssys-
temen und Zertifizierungsstellen, die jeweils von der Bundesanstalt für Landwirtschaft 
und Ernährung (BLE) anerkannt sein müssen. 
Um wirksame Zertifizierungsstrukturen aufzubauen, hat der Gesetzgeber die Inkraftset-
zung um ein halbes Jahr auf den 01.01.2011 verschoben. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
sind in Deutschland zwei Zertifizierungssysteme und 18 Zertifizierungsstellen zugelas-
sen. Der Zertifizierung unterliegen sämtliche so genannte Schnittstellen, zu denen die 
ersterfassenden Betriebe und Betriebsstätten, die Ölmühlen, Blockheizkraftwerke (BHKW) 
und die Biokraftstoffhersteller gehören.
Folgende Anforderungen (Nachhaltigkeitskriterien) sind künftig einzuhalten:

❚   Der erzeugte Biokraftstoff bzw. das erzeugte Pflanzenöl, das in Blockheizkraftwerken 
zur Verstromung eingesetzt wird, muss gegenüber fossilen Energieträgern ein Treib-
hausgasminderungspotenzial von 35 % aufweisen (ab 2017: 50 %, ab 2018: 60 %).

❚  Die ökologischen Anforderungen (Ausschluss/Schutz von Flächen mit hohem Natur-
schutzwert wie Regenwälder, Feuchtgebiete) müssen beachtet werden. 

Ansprechpartner LfULG: 
Dr. Walter Schmidt
Telefon: 0341 9174 -116
E-Mail: walter.schmidt@smul.sachsen.de
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❚  Die Herkunft der Biomasse muss sich lückenlos belegen lassen, d. h., die Nachhaltig-
keit der eingesetzten Biomasse muss sich anhand von Zertifikaten über den gesamten  
Lebenszyklus (Anbau, Transport, Herstellung) nachweisen lassen. 

Um sicherzustellen, dass die gesamte Biomasseproduktion eines Landwirts im Falle einer 
späteren Verwendung als Biokraftstoff oder zur Verstromung im BHKW genutzt werden 
kann, muss der Landwirt eine so genannte Selbsterklärung für seine Ackerfläche abgeben. 
Mit dieser Selbsterklärung wird sichergestellt, dass die Biomasse von Flächen stammt, 
die den Anforderungen der Nachhaltigkeitsverordnungen genügen. Die Selbsterklärung 
wird einmalig gegenüber dem zur Dokumentation verpflichteten Marktpartner abgege-
ben. Weitere Informationen hierzu erhalten die Marktpartner der Landwirte von ihrem 
Zertifizierungssystem. 

Weitere Informationen hat der Deutsche Bauernverband in der Broschüre „Nachhaltig-
keitszertifizierung von Biomasse - Fragen und Antworten rund um die Selbsterklärung für 
landwirtschaftliche Erzeuger“ herausgegeben.
http://media.repro-mayr.de/78/123078.pdf

Erhalt von Dauergrünland 
Landwirte, die Grünland auf Ackerflächen anlegen, leisten einen wirksamen Beitrag zum 
Boden-, Gewässer- und vorbeugenden Hochwasserschutz. Umso unverständlicher ist, 
dass sie einen periodischen Nutzungswechsel durchführen müssen, damit die Flächen 
nicht den Ackerstatus verlieren. Vor allem bei Pachtflächen muss darauf geachtet werden, 
dass keine dauerhafte Änderung des Ackerlandzustandes eintritt, wenn die Zustimmung 
vom Eigentümer fehlt.

Nach der EU-Dauergrünlanddefinition verliert eine Ackerfläche ihren Ackerstatus, wenn 
sie durch Einsaat oder auf natürliche Weise (Selbstaussaat) zum Anbau von Gras oder an-
deren Grünfutterpflanzen genutzt wird und mindestens fünf Jahre lang nicht Bestandteil 
der Fruchtfolge des landwirtschaftlichen Betriebes war. 
Sofern auf Ackerfutterflächen mit Gras, Kleegras oder ähnlichen „Grünlandpflanzen“ kein 
nachvollziehbarer Nutzungswechsel erfolgt, wird die Fläche nach Ablauf des 5. Anbau-
jahres zu Dauergrünland.
Bei einem Nutzungswechsel ist allein entscheidend, welche Nutzung auf der Fläche tat-
sächlich vorzufinden ist. Wenn lediglich die Nutzungscodes im Flächenverzeichnis zum 
Antrag auf Direktzahlungen und Agrarförderung (Sammelantrag) geändert werden und 
damit kein tatsächlicher, vor Ort erkennbarer Nutzungswechsel verbunden ist, kann der 
Fünfjahreszeitraum nicht wirksam unterbrochen werden. Der tatsächliche Nutzungs-
wechsel kann durch einen zulässigen Umbruch erfolgen, bei Ackerfutter auch durch eine 
umbruchlose Einsaat einer anderen oder ergänzenden Fruchtart, z. B. Klee in Ackergras 
(Kleegras). Ebenfalls wird die Nutzung einer Wiese als Weide bzw. Mähweide als Nut-
zungswechsel anerkannt. 

Ist die Dauergrünlandfläche im Rahmen einer Fördermaßnahme nach Agrarumweltpro-
grammen angelegt worden, kann der Betriebsinhaber nach Ablauf der Verpflichtung und 
des Verpflichtungszeitraumes die Fläche wieder in die Ackerfruchtfolge eingliedern. Das 
heißt, dass für die Fläche das landwirtschaftliche Umbruchverbot bei Verringerung des 
Anteiles des Dauergrünlands an der gesamten landwirtschaftlichen Fläche um mehr als  
5 % nicht gilt. Damit behält die Fläche auch ihren Ackerstatus.

Weitere Informationen:
Broschüre des SMUL zur „Antragstellung 2010“ (Ziffer 2.6, Seiten 15-17) und Broschüre 
Cross Compliance 2010, S. 16/17

Rechtsgrundlagen,  
Verwaltungsvorschriften:
http://goo.gl/Hgcd

Ansprechpartner LfULG:
zuständige Außenstelle



4 |  

Neue Bundesverordnung für 
Wirtschaftsdünger 
Seit 1. September 2010 ist die Bundesverordnung über das Inverkehrbringen und Beför-
dern von Wirtschaftsdünger (BGBl I Nr. 40 vom 05. August 2010) in Kraft.
Sie enthält Aufzeichnungs-, Melde- und Mitteilungspflichten für das Inverkehrbringen 
(Abgeben), Befördern und die Übernahme von Wirtschaftsdünger sowie von Stoffen, die 
als Ausgangsstoff oder Bestandteil Wirtschaftsdünger enthalten. Neben Gülle, Festmist 
und Geflügelkot sind z. B. auch Gärreste erfasst. Auch Gärreste, die ausschließlich aus 
pflanzlichen Stoffen der landwirtschaftlichen Erzeugung bestehen und demzufolge als 
Wirtschaftsdünger einzustufen sind, unterliegen diesen Bestimmungen. Ziel der neuen 
Bundesvorschriften ist die Umsetzung der guten fachlichen Praxis beim Düngen.
Die neuen Vorgaben gelten nicht:

❚  bei innerbetrieblichem Transport innerhalb von 50 km um den Betrieb, in dem die Stoffe 
angefallen sind,

❚  für Betriebe, die der Düngeverordnung unterliegen und keine Nährstoffvergleiche er-
stellen müssen und in denen die Summe aus betrieblichem Nährstoffanfall und aufge-
nommener Nährstoffmenge nicht größer als 500 kg Stickstoff im Jahr ist,

❚  für Betriebe, die nicht mehr als 200 t Frischmasse im Jahr abgeben, befördern oder 
übernehmen oder 

❚  für das Inverkehrbringen in Kleinverpackungen unter 50 kg an nicht gewerbsmäßige 
Endverbraucher.

Aufzeichnungspflichten
Vom Abgeber, Beförderer und Empfänger sind Aufzeichnungen zu erstellen, die folgende 
Angaben enthalten müssen:
❚  Name und Anschrift des Abgebers, Beförderers und Empfängers,
❚  Zeitpunkt der Abgabe, des Transportes oder der Übernahme,
❚  Wirtschaftsdüngerart bzw. Name des sonstigen Stoffes, der Wirtschaftsdünger enthält,
❚  Menge in Tonnen Frischmasse und 
❚  Gehalte an Stickstoff und Phosphat in Kilogramm je Tonne Frischmasse sowie die Men-

ge des Stickstoffes aus Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft in Kilogramm.

Diese Aufzeichnungen müssen spätestens nach einem Monat in den Unterlagen der Ab-
geber, Beförderer und Empfänger vorliegen. Bei Empfängern, die die Stoffe im eigenen 
Betrieb verwenden, ist eine Frist von zwei Monaten eingeräumt.
Wenn andere Unterlagen (z.B. Lieferscheine, Kennzeichnungen) die vorgeschriebenen An-
gaben enthalten, sind keine zusätzlichen Aufzeichnungen notwendig. 
Für Kontrollen sind die Unterlagen bereitzuhalten und ab dem Datum der Abgabe drei 
Jahre aufzubewahren.

Meldepflichten der Empfänger
Werden Wirtschaftsdünger oder Wirtschaftsdünger enthaltende Stoffe aus anderen Staa-
ten oder anderen Bundesländern in den Freistaat Sachsen verbracht, muss der Empfänger 
dies dem Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) bis 
zum 31. März für das vorangegangene Jahr melden. Diese Meldung umfasst Name und 
Anschrift des Abgebers, Datum oder Zeitraum der Abnahme und die Menge in Tonnen 
Frischmasse.

Mitteilungspflichten der Abgeber 
Unternehmen mit Betriebssitz in Sachsen, die Wirtschaftsdünger oder Wirtschaftsdünger 
enthaltende Stoffe ab dem 1. September 2010 zum ersten Mal gewerbsmäßig in den Ver-
kehr bringen, haben dies dem LfULG spätestens einen Monat vor der Abgabe mitzuteilen. 
Die gleichen Verpflichtungen gelten auch für Abgeber aus anderen Staaten, wenn sie kei-
nen inländischen Betriebssitz haben und diese Stoffe in den Freistaat Sachsen abgeben.

Weitere Informationen: www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft/1785.htm

Meldungen und Mitteilungen an:
Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft 
und Geologie
Referat Pflanzenbau, Nachwachsende 
Rohstoffe
Gustav-Kühn-Straße 8,
04159 Leipzig

Ansprechpartner: 
Ingrid Kühn
Telefon: 0341 9174-190
Telefax: 0341 9174 -189
E-Mail: ingrid.kuehn@smul.sachsen.de
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Hilfe für Rebhuhn, Kiebitz und Feldlerche 
Der Herbst ist nicht nur die Zeit der Aussaat, sondern auch des Vogelzuges. Viele Vögel 
verlassen die hiesigen Gefilde oder rasten auf den Feldern. Andere sind nicht so flexibel. 
Rebhühner beispielsweise sind Standvögel und bleiben das ganze Jahr bei uns. Sie sind 
auf das Nahrungsangebot in ihrem Lebensraum von etwa 2-5 km² angewiesen, woran 
es vor allem im Spätsommer oft mangelt. Stoppelbrachen sind eine einfache Möglichkeit 
zu helfen. Bereits das Belassen der Stoppel für einen Monat bietet nicht nur Rebhühnern 
Nahrung und Deckung, sondern auch zahlreichen Zugvögeln wie z. B. dem Kiebitz wert-
volle Rastmöglichkeiten. 
Auch die Feldlerche kann auf einfache Weise unterstützt werden. Das Auslassen von kleinen, 
etwa 20 m² großen, über den Schlag verteilten Fehlstellen bei der Aussaat schafft offene Be-
reiche, die den Lerchen während der Brutzeit das Starten und Landen sowie die Nahrungs-
suche erleichtern. Mit nur zwei Feldlerchenfenstern je Hektar kann ein ganzer Ackerschlag 
für die Feldlerche und andere Vogelarten aufgewertet werden. Integriert in das bundesweite 
Projekt „1000 Äcker für die Lerche“ des DBV und NABU ruft auch der Sächsische Landesbau-
ernverband e. V. (SLB) derzeit zur Anlage von Feldlerchenfenstern auf.

Bodenbrüterprojekt geht in die dritte Runde
Im Rahmen des von der Sächsischen Vogelschutzwarte Neschwitz in Zusammenarbeit 
mit dem Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie koordinierten 
Bodenbrüterprojektes beteiligen sich auch in diesem Herbst wieder Betriebe aus ganz 
Sachsen an der Umsetzung und Erprobung von Maßnahmen zur Förderung von Rebhuhn, 
Kiebitz und Feldlerche. Der Aufwand ist oftmals gering, der Nutzen für die Zielarten je-
doch erheblich. Einfache Maßnahmen können viel bewirken.

Weitere Informationen zum Bodenbrüterprojekt unter:
www.vogelschutzwarte-neschwitz.de/agrarraum.html
DBV-/NABU-Projekt “1000 Äcker für die Lerche” unter www.bauernverband.de 
Handreichung zum SLB-Projekt „100 Äcker für die Feldlerche“ unter www.slb-dresden.de 
→ Info Ackerbau (nur für SLB-Mitglieder)

32. Bundesentscheid im Leistungspflügen
Fast 40 Pflüger aus allen Bundesländern kämpften bei der 32. Bundesmeisterschaft im 
Leistungspflügen Anfang September auf der hessischen Staatsdomäne Baiersröderhof 
um den Titel des Bundesmeisters. Über 10 000 Besucher verfolgten die spannenden Wett-
kämpfe. Gestartet wurde in den Disziplinen Beet- und Drehpflug. 
Bundesvizemeister wurde Erik Seydel von der Agrargenossenschaft Pötzschau. Thomas 
Kunze von der GbR Reinhardt in Nasenberg errang Platz 5 und Frank Pakulat von der 
Agrargenossenschaft Laas erpflügte Platz 7. Die drei sächsischen Teilnehmer im Dreh-
pflügen erreichten damit die besten Platzierungen Ostdeutschlands. Der Bundesmeister 
im Drehpflügen heißt Sebastian Murkowski und stammt aus Rheinland-Pfalz.
Im Beetpflügen gewann Sebastian Körkel aus Baden-Württemberg. Maik Köhler von der 
Pflanzenproduktion GmbH Glesien nahm als sächsischer Vertreter erfolgreich am Beet-
pflügen teil. 

Erik Seydel wird im Jahr 2012 Deutschland und den Freistaat Sachsen bei der 29. Europa-
meisterschaft im Drehpflügen in Kroatien vertreten.
Thomas Kunze vertrat gemeinsam mit dem Thüringer Leistungspflüger Sören Kiessling 
Deutschland bei den 27. Europameisterschaften im Drehpflügen, die Ende September 
2010 in Irland stattfanden. Bei starker Konkurrenz der 25 Teilnehmer erreichte Thomas 
Kunze in den Disziplinen Stoppelpflügen den 16. Platz und auf Gras den 24. Platz. In der 
Gesamtwertung belegte er damit den anerkennenswerten 20. Platz.

Die Gesamtübersicht der Ergebnisse kann unter www.pfluegerrat.de eingesehen werden.

Ansprechpartner
Vogelschutzwarte Neschwitz:

Direktionsbezirk Dresden
Jan-Uwe Schmidt
Telefon: 0151 26818298
E-Mail:  
jan-uwe.schmidt@vogelschutzwarte-neschwitz.de 

Direktionsbezirke Chemnitz und Leipzig
Madlen Dämmig
Telefon: 0151 26818299
E-Mail:  
madlen.daemmig@vogelschutzwarte-neschwitz.de

Ansprechpartner SMUL:
Birgit Schulz
Telefon 0351 564-2337
E-Mail: birgit.schulz@smul.sachsen.de 
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Ansprechpartner LfULG:
Dr. Christoph Albrecht
Telefon: 0351 2612-2209
Telefax: 0351 2612-2099
E-Mail: christoph.albrecht@smul.sachsen.de

Ansprechpartner LfULG:
Reik Becker
Telefon: 0341 9174-141
Telefax: 0341 9174-111
E-Mail: reik.becker@smul.sachsen.de

Dirk Dudziak
Telefon: 0341 9174-141
Telefax: 0341 9174-111
E-Mail: dirk.dudziak@smul.sachsen.de

Dr. Michael Grunert
Telefon: 0341 9174-147
Telefax: 0341 9174-111
E-Mail: michael.grunert@smul.sachsen.de

Befragung von Landwirten im Nebenerwerb
Das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) untersucht die Situ-
ation der Nebenerwerbslandwirtschaft in Sachsen. Dabei werden Landwirte im Neben-
erwerb direkt befragt, um individuelle Einschätzungen zu erhalten, die über die sta-
tistischen Fakten hinausgehen. Bis Anfang November diesen Jahres erfolgt dazu eine 
telefonische Befragung. Sie wird vom Unternehmen kontur 21 aus Leipzig im Auftrag des 
LfULG durchgeführt. Das LfULG bittet die Landwirte um Unterstützung und um Mitwir-
kung. Schließlich ist es eine Gelegenheit, auf eigene Bedürfnisse und Probleme aufmerk-
sam zu machen. 
Zwei Drittel aller Betriebe werden in Sachsen im Nebenerwerb bewirtschaftet. Wie die 
großen, im Haupterwerb geführten Betriebe sind auch die so genannten Einkommens-
kombinierer von agrarpolitischen Entscheidungen betroffen. Das ist Grund genug, um 
bei der Bewertung und Umsetzung agrarpolitischer Vorgaben angemessen berücksichtigt 
zu werden. Erste Ergebnisse der Untersuchung sollen im nächsten Jahr vorliegen und in 
einem Bericht veröffentlicht werden.

Bioenergieberatung
Eine kostenlose Grundberatung für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und Institu-
tionen zu allen Aspekten der Bioenergie bietet das LfULG an. Zum Beratungsangebot ge-
hören Themen wie die Gewinnung von Wärme und Elektroenergie aus Biomasse mittels 
Kraft-Wärme-Kopplung, Vorschläge zu wirtschaftlichen Wärmekonzepten für Biogasan-
lagen, die Erzeugung und der Einsatz von Biokraftstoffen sowie die Energieeffizienz im 
Betrieb. Das Team der Bioenergieberatung berät telefonisch, bietet Vor-Ort-Gespräche 
an und unterstützt auf Anfrage Veranstaltungen mit Vorträgen, Informationsmaterial, 
Exponaten und Postern. Die Bioenergieberatung ist fachlich gut vernetzt und wird von 
kompetenten Projektpartnern aus Sachsen unterstützt. 
Das Projekt „Bioenergieberatung“ wird vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz (BMELV) über die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe 
e.V. gefördert.

Informationen, aktuelle Veranstaltungen: www.bioenergie-portal.info 
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Aktuelle Veröffentlichungen 

Veröffentlichungen des Staatsministeriums 
für Umwelt und Landwirtschaft
❚  Sächsischer Agrarbericht in Zahlen 2009 

Broschüre, 91 Seiten 
Download unter www.publikationen.sachsen.de 

❚   Daten zur Land- und Ernährungswirtschaft (Berichtsjahr 2009) 
Faltblatt, 8 Seiten 
Bestellung + Download unter www.publikationen.sachsen.de

❚  Buchführungsergebnisse der Landwirtschaft im Wirtschaftsjahr 2008/2009 
Broschüre, 285 Seiten 
Bestellung + Download unter www.publikationen.sachsen.de

Veröffentlichungen des Landesamtes für  
Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
❚  Ölfrüchte im Ökologischen Landbau 

Broschüre, 105 Seiten 
Bestellung + Download unter www.smul.sachsen.de/lfulg → Publikationen →  
Veröffentlichungsdatenbank

❚  Umstellen auf Öko-Landbau 
Broschüre, 32 Seiten 
Bestellung + Download unter www.smul.sachsen.de/lfulg → Publikationen →  
Veröffentlichungsdatenbank

❚  Tierzuchtreport 2010 
Broschüre, 114 Seiten 
Bestellung + Download unter www.publikationen.sachsen.de

❚  Qualitäts-Standard-Mischungen für Grünland 2010 – 2011 
Faltblatt, 2 Seiten 
Download unter www.smul.sachsen.de/lfulg → Publikationen →  
Veröffentlichungsdatenbank

❚  Ackerfuttermischungen 2011 – 2011 
Faltblatt, 2 Seiten 
Download unter www.smul.sachsen.de/lfulg → Publikationen →  
Veröffentlichungsdatenbank

❚  Grünlandsaatmischungen 2010 – 2011 
Faltblatt, 2 Seiten 
Download unter www.smul.sachsen.de/lfulg → Publikationen →  
Veröffentlichungsdatenbank
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Datum Thema Ort

20.10.2010 7. Stammtisch AMS „Milchleistung 
und Milchqualität beim automatischen 
Melken“

Lehr- und Versuchsgut, Am Park 3, 
04886 Köllitsch

20.10.2010, 
09:30 Uhr

Zierpflanzenbautag mit Spezialteil 
Cyclamen

Fachschulen für Agrartechnik und 
Gartenbau,  
Söbrigener Str. 3a, 01326 Dresden

23.10.2010, 
10:00 Uhr

Fachseminar „Gartenplanung“ Fachschulen für Agrartechnik und 
Gartenbau,  
Söbrigener Str. 3a, 01326 Dresden

25.10.2010, 
09:30 Uhr

Energieerzeugung aus Biomasse – pro 
und kontra

Blockhaus Dresden,  
Neustädter Markt 19, 01097 Dresden

27.10.2010, 
09:30 Uhr

Sächsischer Schweinetag Groitzscher Hof, Zum Kalkwerk 3,  
01665 Triebischtal OT Groitzsch

27.10.2010, 
10:00 Uhr 

7. Sächsische Umweltmanagement-
Konferenz

IHK Südwestsachsen, Straße der  
Nationen 25, 09111 Chemnitz

27.10.2010 euregia: Transnationale Fachveranstal-
tung „ThemenDORFentwicklung als 
Baustein der Integrierten Ländlichen 
Entwicklung“; Fachveranstaltung „STADT 
LAND im Fluss - kooperieren und profi-
tieren“

Messe Leipzig, CongressCenter,  
Messe-Allee 1, 04356 Leipzig

28.10.2010, 
13:00 Uhr

7. Gewässerforum Mulde – Weiße Elster Gründer- und Dienstleistungs-Zentrum 
Annaberg-Buchholz, Adam-Ries-Str. 16, 
09456 Annaberg-Buchholz

28.10.10 – 
29.10.10

Sächsischer Geothermietag Schloss Hartenfels, Albrechtssaal (Flügel 
D), 04860 Torgau

29.10.2010, 
10:00 Uhr

9. Fachtagung Kraftstoff Pflanzenöl Fachschulen für Agrartechnik und 
Gartenbau,  
Söbrigener Str. 3a, 01326 Dresden

29.10.10 – 
30.10.10

Anwenderseminar „Wurst- und Schin-
kenherstellung aus Wild“

Schullandheim 04509 Reibitz (Landkreis 
Nordsachsen), Badrinaer Straße

02.11.2010, 
13:00 Uhr

7. Gewässerforum Elbestrom Sächsische Aufbaubank, Pirnaische Str. 9, 
01069 Dresden

03.11.2010, 
09:30 Uhr 

Sächsischer Milchrindtag Behördenzentrum Plauen, Haus Vogt-
land, Europaratstr. 23/25, 08523 Plauen

04.11.2010, 
08:30 Uhr

Bewässerungstagung 2010 Thüringen - 
Sachsen

Thüringer Landesanstalt für Landwirt-
schaft, Naumburger Str. 98, 07743 Jena

04.11.10 – 
06.11.10

Repräsentative Grundwasserprobe-
nahme

Landesbetrieb für Hochwasserschutz und 
Wasserwirtschaft, Otto-von-Guericke-
Str. 5, 39104 Magdeburg

12.11.2010, 
09:30 Uhr

Tagung „Naturschutz in Sachsens  
Kulturlandschaft“

Fachschulen für Agrartechnik und 
Gartenbau,  
Söbrigener Str. 3a, 01326 Dresden

12.11.10 – 
13.11.10

Weinsensorikseminar Fortbildungsstätte für Landwirtschaft, 
Schlossgasse 2,  
01768 Reinhardtsgrimma

15.11.10 – 
16.11.10

Weiterbildung „Die Klaue trägt die Milch 
- Klauenpflege für Praktiker“

Lehr- und Versuchsgut,  
Am Park 3, 04886 Köllitsch

15.11.10 – 
16.11.10

Weiterbildung  
„Schweißen - Grundfertigkeiten“

Lehr- und Versuchsgut,  
Am Park 3, 04886 Köllitsch

16.11.2010, 
09:30 Uhr 

Sächsischer Kartoffeltag LfULG, Abteilung Pflanzliche Erzeugung, 
Waldheimer Str. 219, 01683 Nossen

18.11.2010, 
13:00 Uhr 

8. Gewässerforum Neiße – Spree – 
Schwarze Elster 

Internationales Begegnungszentrum St. 
Marienthal 10, 02899 Ostritz

18.11.2010, 
09:30 Uhr

Sächsischer Bioenergietag Groitzscher Hof, Zum Kalkwerk 3,  
01665 Triebischtal OT Groitzsch

Überregionale Veranstaltungen 
des LfULG
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Datum Thema Ort

18.11.2010 Anwenderseminar „Automatisches 
Melken“

Lehr- und Versuchsgut,  
Am Park 3, 04886 Köllitsch

18.11.2010, 
08.30 Uhr

Anwenderseminar „Verbesserung der 
Praxis im Abferkelstall“

Lehr- und Versuchsgut,  
Am Park 3, 04886 Köllitsch

18.11.10 – 
19.11.10

Weiterbildung „Schweißen – Vertiefung“ Lehr- und Versuchsgut,  
Am Park 3, 04886 Köllitsch

20.11.2010, 
09:00 Uhr

Fortbildung „Gesunderhaltung der 
Atmungsorgane beim Pferd

Sächsisches Hauptgestüt Graditz, Dorf-
str. 54 – 56, 04860 Torgau OT Graditz

23.11.2010 Tagung „Konservierende  
Bodenbearbeitung/Direktsaat“

LfULG, Abteilung Pflanzliche Erzeugung, 
Gustav-Kühn-Str. 8, 04159 Leipzig

24.11.2010 Fachtag Bau und Technik „Stallbaukon-
zepte für Automatische Melksysteme“

Lehr- und Versuchsgut,  
Am Park 3, 04886 Köllitsch

24.11.2010, 
10:00 Uhr 

Tagung „Tiefengeothermie Sachsen“ Dreikönigskirche - Haus der Kirche, 
Hauptstr. 23, 01097 Dresden 

24.11.2010 Arbeitskreis Pflanzenschutz im Obstbau LfULG, Abteilung Gartenbau,  
Lohmener Str. 12, 01326 Dresden

25.11.2010, 
09:00 Uhr

4. Kolloquium BVT/Stand der Technik 
„Anlagenbezogene Energieeffizienz“

Veranstaltungszentrum FORUM,  
Brückenstr. 10, 09111 Chemnitz

30.11.10 – 
01.12.10

Mitteldeutsche Obstbautage Bischof-Benno-Haus,  
Schmochtitz Nr. 1, 02625 Bautzen

01.12.2010 Fachtag Bau und Technik  
„Kälberhaltung“

Lehr- und Versuchsgut,  
Am Park 3, 04886 Köllitsch

03.12.10 – 
04.12.10

Fachforen Geflügel- und Kleintierzucht Leipziger Messe im Rahmen der LIPSIA

08.12.2010 Köllitscher Fachgespräch Tierzucht LfULG, Abteilung Tierische Erzeugung, 
Am Park 3, 04886 Köllitsch

09.12.2010 Fachveranstaltung „Pflanzenschutz in 
Ackerbau und Grünland“

Groitzscher Hof, Zum Kalkwerk 3,  
01665 Triebischtal OT Groitzsch

Ansprechpartner 
für Weiterbildungen in Köllitsch:
Viola Schlegel
Telefon: 034222 46-2622
E-Mail: viola.schlegel@smul.sachsen.de  

Ansprechpartner 
für alle Veranstaltungen:
Ramona Scheinert 
Telefon: 0351 2612-9106
E-Mail: ramona.scheinert@smul.sachsen.de 

Detaillierte Informationen unter:
www.smul.sachsen.de/vplan 
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Außenstelle Zwickau
Sachgebiet Ausgleichs- und Direktzahlungen
Abrechnung und Kontrolle Investive Förderung Landwirtschaft  RL LuE/2007, Teil A
Endet der Bewilligungszeitraum laut Zuwendungsbescheid im Jahr 2010, so ist der vollstän-
dige Verwendungsnachweis mit Nachweis der Erfüllung der zutreffenden  Auflagen  bis zum 
31.10.2010 in der Außenstelle Zwickau vorzulegen. Bei Vorliegen besonderer Hinderungs-
gründe kann aufgrund eines schriftlichen Antrages eine Verlängerung des Bewilligungszeit-
raumes um höchstens 2 Jahre bewilligt werden. Dieser Antrag auf Fristverlängerung ist über 
die Außenstelle Zwickau bis zum 31.10.2010 bei der Bewilligungsbehörde einzureichen. Einer 
Verlängerung kann nur im Rahmen freier Haushaltsmittel entsprochen werden. 
Werden Teilbeträge abgerufen, müssen diese mindestens 10 % und mindestens 10.000 
Euro je Einzelmaßnahme laut Zuwendungsbescheid betragen. Die Auszahlung der letzten 
Rate, mindestens 10 % je Einzelmaßnahme, erfolgt erst nach Vorlage des Verwendungs-
nachweises. 

Gemäß dem Zuwendungsbescheid gilt, dass grundsätzlich für alle Gewerke und Ge-
genstände mindestens drei vergleichbare Angebote fachkundiger und leistungsfähiger 
Anbieter vorzulegen sind. Abweichungen sind unter Beachtung der geltenden Vergabe-
vorschriften zu begründen. Eine entsprechende Terminabfolge hinsichtlich Angebots-
einholung, Angebotsauswertung durch den Architekten, Vergabeentscheidung, Auf-
tragsauslösung, Auftragsbestätigung und Vertragsabschluss ist einzuhalten und mittels 
Belegliste und den entsprechenden Unterlagen nachzuweisen. Als Vergabevorschriften 
gelten alle Regelungen einschließlich Auflagen in Zuwendungsbescheiden, die entwe-
der zur Durchführung eines förmlichen Verfahrens oder zur Einholung einer bestimmten 
Anzahl von vergleichbaren Angeboten verpflichten. Liegt ein Verstoß bei der Vergabe der 
Leistung vor, kann das zum Förderausschluss der entsprechenden Auftragseinheit bis zur 
Nichtanerkennung und Rückforderung der gesamten Förderung führen. 
Kommt es zu Änderungen von Maßen, Stückzahlen, Ausführungen usw. ist eine Geneh-
migung der Baubehörde oder die Erklärung des Architekten, dass die Änderungen durch 
die vorliegende Baugenehmigung mit abgedeckt sind, erforderlich. 

Der Vertragsabschluss mit den Baufirmen und Ausrüstern hat auf der Grundlage der 
Angaben im Förderantrag und der Eingabeplanung/Tektur zu erfolgen. Veränderungen 
gegenüber der von der Bewilligungsstelle (LfULG, Ref. 33) bewilligten Ausführung müs-
sen vor Beginn über die Außenstelle Zwickau beantragt werden. Alle materiellen und 
finanziellen Veränderungen bei allen Gewerken sind als Ergänzung in die Verträge aufzu-
nehmen (z. B. als Anhang oder in Baubesprechungsprotokolle jeweils mit Datum und Un-
terschrift der Vertragspartner) und sind bei der Abrechnung (1. Abruf bzw. zutreffender 
Abruf) mit einzureichen. Sollten die Änderungen nur mündlich vereinbart worden sein, 
dann ist dieser Sachstand darzulegen. Die Maßangaben auf der Rechnung bzw. den ent-
sprechenden Anlagen müssen einer Nachmessung standhalten. Wenn der Architekt eine 
Kostenfeststellung nach DIN 276 erstellt hat, ist diese mit der Abrechnung bei uns ein-
zureichen. Sollte diese Kostenfeststellung nicht erstellt worden sein, benötigen wir eine 
schriftliche Erklärung zu diesem subventionserheblichen Sachverhalt. Für die Prüfung 
benötigen wir die Originalverträge einschließlich der Zusätze und Änderungen. Mit dem 
Verwendungsnachweis sind die Abweichungen (Mehr-/Minderkosten) zum ursprüngli-
chen Kostenangebot/Vertrag fachlich zu begründen. Hierbei ist bei Auszahlungsantrag 
und Verwendungsnachweis die Einbeziehung des Architekten wichtig, damit beim Zu-
wendungsempfänger und im LfULG einheitliche und prüffähige Unterlagen vorliegen, die 
mit den Unterlagen in den Baubehörden übereinstimmen. 
Für zu fördernde Baumaßnahmen und Ausrüstungen ist der Nachweis der Neuwertversi-
cherung zu erbringen (z.B. formlose Bestätigung des Versicherungsvertreters). Bei Finan-
zierung mit Kredit muss dieser auf dem Teilverwendungsnachweis bzw. Verwendungs-
nachweis von der Bank bestätigt werden.

Vorgezogenes Förderbegehren
Mit dem vorgezogenen Förderbegehren (bis zum 30.11.2010) melden Sie die für Natur-
schutzmaßnahmen nach RL AuW/2007 vorgesehenen Flächen für die Antragstellung zum 
15.05.2011 an der örtlich zuständigen Außenstelle (hier Zwickau) des LfULG an, für die 

Ansprechpartner: 
Joachim Heilmann-Stiegler 
Telefon: 0375 5665-40
E-Mail: 
joachim.heilmann-stiegler@smul.sachsen.de
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bisher noch keine naturschutzfachliche Stellungnahme erstellt wurde (z.B. Neuantrag-
steller und Antragsteller mit Flächenerweiterungen oder Betriebsumwandlungen).
Das Formblatt erhalten Sie im Internet http:/www.smul.sachsen.de/foerderung/94.htm 
oder bei Ihrer zuständigen Außenstelle. Mit dem Formblatt und dem dazu abzugeben-
den Export Naturschutz (mittels Antrags-CD 2010) kann die Naturschutzfachbehörde 
frühzeitig mit der Prüfung Ihrer Flächen auf Förderfähigkeit für Naturschutzmaßnahmen 
beginnen. 
Erst wenn die Förderfähigkeit der Fläche vorliegt und bis zum 01.04.2011 ein aktueller 
Export Naturschutz (mittels Antrags-CD 2011) in der Außenstelle Zwickau eingereicht 
wurde, kann die naturschutzfachliche Stellungnahme ausgestellt werden. 

Sachgebiet Investitionsförderung und Fachrecht
Projekt „Lernen in Unternehmen der Land-, Forst- und Milchwirtschaft“
Für erbrachte Leistungen im Rahmen der Gestaltung des Unterrichts oder der pädago-
gisch orientierten Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen in Unternehmen der 
Land-, Forst- und Milchwirtschaft sind noch Honorarmittel vorhanden. Diese Mittel ste-
hen für Veranstaltungen mit Vorschulkindern aus Kindergärten sowie Schulklassen au-
ßerhalb der Schulferien zur Verfügung. Die Verträge müssen vor der Veranstaltung mit 
der Außenstelle Zwickau des LfULG abgeschlossen werden. Die Honorarverträge erhält 
man auf Anforderung unter Angabe des Veranstaltungszeitraums und der Zielgruppe 
(Schüler oder Vorschulkinder) über die Außenstelle Zwickau. 

Erosionsgefährdungsklassen
Im Infodienst Landwirtschaft 3/2010 wurde über den Erlass einer Verordnung zur CC-
Erosionseinstufung informiert. Für alle in CC-Wasser 1 und 2 eingestuften Feldblöcke gilt 
unter anderem der Grundsatz, dass eine Winterfurche mit dem Pflug verboten ist.
Für weitere Informationen zur Einstufung erosionsgefährdeter Flächen stehen die Mitar-
beiterinnen des Sachgebietes 2, Fachrecht Pflanzenbau, zur Verfügung.

Erstellen von Nährstoffbilanzen für Stickstoff und Phosphat
Nach den §§ 5 und 6 der Düngeverordnung müssen alle Betriebe mit mehr als 10 ha LN 
und alle Betriebe mit mehr als 500 kg Stickstoffeinsatz im Jahr bis zum 31.03. des Folge-
jahres eine Nährstoffbilanz erstellen. 
Wird bei der Erstellung dieser Bilanzen Unterstützung gewünscht, ist eine rechtzeitige 
Terminvereinbarung mit den Mitarbeiterinnen des Sachgebietes 2, Fachrecht Pflanzen-
bau, erforderlich.

Veranstaltungen

Datum/Ort Thema Organisation

23.11.2010
19:30 – 21.30 Uhr
Landgaststätte 
Wiesenburg
OT Schönau
Muldenweg 9

Aktuelle betriebswirtschaftliche 
Fragen in landwirtschaftlichen 
Unternehmen 
-Neuinvestition und Steuerrecht-
(Referenten: Martin John, Gerhard 
Müller, BERATA GmbH, Kulmbach,  
Dr. Gudrun Pietzsch, LfULG AS 
Zwickau )

Dr. Gudrun Pietzsch
Tel.: 0375 5665-42
E-Mail:
Gudrun.Pietzsch@smul.sachsen.de

25.11.2010
09:30 – 12:30 Uhr
AS Zwickau, 
Ausbildungshalle

Aktuelles zur Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie in Sachsen
(Referenten: Prof. Dr. Römheld, 
Universität Hohenheim, Sylvia Rohde, 
LfULG, Ref. 44, Praktiker)

Christiane Drese
Tel.: 0375 5665-32
E-Mail:
Christiane.Drese@smul.sachsen.de

08.12.2010
09:00 – 14:00 Uhr
AS Zwickau, 
Ausbildungshalle

Aufforstung – ein zweites Standbein? Andreas Hüsni, AS Pirna
Tel.: 03501 7996-12
Andreas.Huesni@smul.sachsen.de

Ansprechpartner: 
Heike Dietz
Telefon: 0375 5665-63
E-Mail heike.dietz@smul.sachsen.de 

Pierre Schädlich
Telefon: 0375 5665-96
E-Mail: pierre.schaedlich@smul.sachsen.de 

Ansprechpartner: 
Kerstin Schmid
Telefon: 0375 5665-30
E-Mail: kerstin.schmid@smul.sachsen.de 

Ansprechpartner: 
Christiane Drese
Telefon: 0375 5665-32
E-Mail: christiane.drese@smul.sachsen.de

Ramona Weber
Telefon: 0375 5665-19
E-Mail: ramona.weber@smul.sachsen.de 
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Fachschule für Landwirtschaft 
Ausbildungsbeginn „Staatlich geprüfter Wirtschafter“ 2010
Am 09.08.2010 begannen 25 Fachschüler (darunter 9 Frauen) ihre Ausbildung zum/zur 
„Staatlich geprüften Wirtschafter/-in für Landwirtschaft“ an der Fachschule für Land-
wirtschaft Zwickau. 

Landwirtschaftsmeister
Die 20 Landwirtschaftsmeisteranwärter/-innen des Prüfungsausschusses Zwickau/Erzge-
birge beendeten im September 2010 den Prüfungsteil „Berufsausbildung und Mitarbei-
terführung“ mit der Prüfung in der Arbeitsunterweisung. 

Ansprechpartner: 
Roberto Ketzel
Telefon: 0375 5665-56
E-Mail: roberto.ketzel@smul.sachsen.de 


